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Gemeinde 

  

Abfallreglement; Änderung   

Randtitel / Margi-
nalie (bisher) 

Bisheriger Text  
(Hier sind nur die Artikel aufgeführt, die geändert werden sollen) 

Randtitel / Margi-
nalie (neu) 

Neuer Text, Entwurf 

  

 

 
 

 

Mehrzwecksam-
melstelle 

Art. 1a (neu) 1 Die Einwohnergemeinde Zollikofen überträgt 
das Führen und Betreiben einer Mehrzwecksammelstelle auf 
dem Gemeindegebiet Zollikofen oder im unmittelbar angrenzen-
den Siedlungsgebiet an eine private Entsorgungsfirma. 

2 Die beauftragte Firma ist ermächtigt, für die Entsorgung von 
Waren Gebühren gestützt auf den Gebührentarif der Gemeinde 
zu erheben. 

3 Der Gemeinderat regelt das Nähere mittels Vertrag. 

4 Für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zolli-
kofen ist die Entsorgung von Abfällen aus dem Privathaushalt 
grundsätzlich mit der Grundgebühr gedeckt. 

5 Der Gemeinderat kann das maximale Jahresgewicht für die 
kostenlose Entsorgung pro Privathaushalt begrenzen. 

Bemerkungen: 
Reglementarische Grundlage für die Auslagerung in einem 
neuen Artikel. 
Grundsatz, dass die Entsorgung von Abfällen aus dem Privat-
haushalt kostenlos (bzw. mit der Grundgebühr gedeckt) ist; der 
Gemeinderat aber eine Obergrenze festlegen kann. 



Randtitel / Margi-
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Abfuhrtage, Sam-
melstellen 

Art. 19 1 Der Hauskehricht wird regelmässig abgeholt. Die 
Abfuhrtage werden veröffentlicht. 

2 Sammlungen und Sammelstellen für separat gesammelte 
Abfälle werden ebenfalls veröffentlicht. 

3 Die Kommission legt die Öffnungszeiten der Mehrzwecksam-
melstelle und der Glassammelstellen fest. 

 

Abfuhrtage, Sam-
melstellen 

Art. 19 1 Unverändert. 

2 Unverändert. 

3 Die Kommission legt die Öffnungszeiten der Glassammel-
stellen fest. 

 

Bemerkungen: 
Die Öffnungszeiten der Mehrzwecksammelstelle werden im Ver-
trag mit der Entsorgungsfirma geregelt und sind nicht mehr Ge-
genstand des Reglements. 

 


